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Was macht der Verwaltungsbeirat?

D
er Verwaltungsbeirat einer
Wohnungseigentümerge-
meinschaft ist neben den
Wohnungseigentümern
und dem Verwalter das
dritte Organ, dem das

Wohnungseigentumsgesetz die Verwal-
tung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums überträgt. So soll der Beirat Ver-
mittler zwischen Verwalter und Woh-
nungseigentümern sein. Er ist aber
nicht Vertreter der Gemeinschaft gegen-
über dem Verwalter oder gegenüber
Dritten. Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft ist frei, einen Beirat zu be-
stellen.
Die Wohnungseigentümer können
also mit Stimmenmehrheit über die Be-
stellung eines Verwaltungsbeirates be-
schließen, soweit es keine abweichende
Vereinbarung in der Teilungserklärung
gibt. Unabhängig vom Wahlmodus ist
mit der Wahl von drei Wohnungseigen-
tümern zu Mitgliedern des Beirates der
Verwaltungsbeirat als Verwaltungsor-
gan rechtswirksam bestellt. Da es keine
gesetzliche Regelung für die Dauer des
Bestellungszeitraumes gibt, sollte der
Bestellungsbeschluss grundsätzlich
eine Regelung über die Amtsdauer des
Verwaltungsbeirates enthalten. Ist eine
befristete Bestellung nicht ausgespro-
chen worden, kann die Abberufung je-
derzeit mit einfacher Mehrheit in der
Wohnungseigentümerversammlung er-
folgen. Dies gilt für den gesamten Bei-
rat, aber auch für einzelne Mitglieder
des Verwaltungsbeirates. Dabei bedarf
die Abberufung keiner Begründung.
Der Verwaltungsbeirat besteht aus ei-
nem Wohnungseigentümer als Vorsit-
zenden und zwei weiteren Wohnungs-
eigentümern als Beisitzern. Das Woh-
nungseigentumsgesetz regelt die Aufga-
ben und Befugnisse des Verwaltungs-
beirates.Danach hat der Beirat dann die
Wohnungseigentümerversammlung
einzuberufen, wenn ein Verwalter fehlt
oder dieser sich pflichtwidrig weigert,
eine Versammlung einzuberufen. Der
Beirat unterstützt den Verwalter bei der
Durchführung seiner Aufgaben. Wich-
tig ist insbesondere, dass der Beirat den
Wirtschaftsplan, die Abrechnung über
den Wirtschaftsplan, die Rechnungsle-
gungen und die Kostenvoranschläge
vor Beschlussfassung durch die Woh-
nungseigentümerversammlung prüft.
Schließlich wird die Niederschrift über

die Beschlüsse der Wohnungseigentü-
merversammlung vonseiten des Beira-
tes unterzeichnet.
Damit der Beirat seine Aufgaben er-
füllen kann,hat dieser ein umfängliches
Prüfungsrecht, aber auch eine Prü-
fungspflicht mit der jederzeitigen Be-
fugnis und dem Recht, vom Verwalter
Auskunft über die laufende Verwal-
tungstätigkeit sowie Einsicht und Prü-
fung der Unterlagen, insbesondere der
Abrechnungsunterlagen, zu verlangen.
Dabei kann die zur Jahresabrechnung
abzugebende Stellungnahme mündlich
oder auch schriftlich, und zwar auch
noch in der Wohnungseigentümerver-
sammlung abgegeben werden, sofern
eine vorherige Abgabe nicht ausdrück-
lich vereinbart ist. Mit der Stellung-
nahme des Verwaltungsbeirates zur Jah-
resabrechnung sollte, wenn Beanstan-
dungen nicht feststellbar waren und die
Genehmigung empfohlen wird, auch
der Antrag auf Entlastung des Verwal-
tungsbeirates gestellt werden. Die Ent-
lastung des Verwaltungsbeirates ent-
spricht grundsätzlich ordnungsmäßiger
Verwaltung.Diese ist jedoch dann nicht
zu erteilen, wenn Schadensersatzan-
sprüche gegen den Beirat bestehen oder
geltend gemacht werden können.
Die Rechte und Pflichten des Verwal-
tungsbeirates über den gesetzlich vorge-
sehenen Rahmen hinaus können durch
Vereinbarung oder durch Beschluss er-
weitert oder ergänzt werden. Der Ver-
waltungsbeirat ist aufgrund des beste-
henden Rechtsverhältnisses nur den
Wohnungseigentümern in ihrer Ge-
samtheit in der Wohnungseigentümer-
versammlung auskunftspflichtig. Dies
insbesondere für diejenigen Angelegen-
heiten, über die die Wohnungseigentü-
mer im Rahmen ordnungsmäßiger Ver-
waltung zu beschließen haben. Der Ge-
schäftsbesorgungsvertrag des Verwal-
tungsbeirates ist unentgeltlich, aller-
dings können die Beiräte von der Eigen-
tümergemeinschaft den Ersatz notwen-
diger Aufwendungen verlangen. Soll
der Aufwendungsersatz angemessen
pauschaliert erstattet werden, ist hierfür
ein Beschluss notwendig.Dies gilt auch,
wenn über den angemessenen pauscha-
lierten Aufwendungsersatz hinaus eine
Vergütung bezahlt werden soll. Durch
Beschluss der Eigentümerversammlung
kann die Haftung der unentgeltlich tä-
tigen Verwaltungsbeiräte auf Vorsatz

und grobe Fahrlässigkeit beschränkt
werden. Allerdings sollte dieser Be-
schluss nicht allgemeingültig, sondern
für die konkrete Beiratswahl gefasst
werden. Nicht nur für den Verwalter,
sondern auch für den Verwaltungsbei-
rat gibt es eine Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung. Diese sollte
nach Beschlussfassung der Eigentümer-
gemeinschaft abgeschlossen werden.
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Online trifft offline

Was zeichnet Service in der

heutigen Zeit aus? Wonach

suchen Kunden? Diesen

Fragen ging die DI Deutsch-

land.Immobilien AG nach und

erweitert ihr Online-Leis-

tungsspektrum zukünftig um

eine feste Anlauf- und Be-

ratungsstelle. So eröffnet der

Experte für Anlage-Immo-

bilien am 18. Januar den

ersten Deutschland.Immo-

bilien Store im Herzen Frank-

furts. Ergänzend zum be-

stehenden und etablierten

Online-Service werden hier

Angebote in einem die Sinne

ansprechenden Ambiente

erlebbar. Aktuelle Veran-

staltungen und weitere In-

formationen finden sich

unter: www.deutschland.

immobilien.

Nassauische Heimstätte tritt bei

Allianz für unser Klima

D
ie Unternehmens-
gruppe Nassauische
Heimstätte | Wohn-
stadt ist der Allianz für

Entwicklung und Klima beige-
treten. Hessens größtes Woh-
nungsbauunternehmen hat die
offizielle Mitmacherklärung
unterschrieben – als Erstunter-
zeichner zur Gründung der
Initiative. Die Beteiligung der
Unternehmensgruppe ist ein
weiterer Baustein ihrer Nach-
haltigkeitsstrategie. „Wir haben
uns darin verpflichtet, dazu
beizutragen, dass zukünftige
Generationen einen lebenswer-
ten Planeten vorfinden“, sagte
der Leitende Geschäftsführer
Dr. Thomas Hain. „Diese Ver-
antwortung wollen wir weiter
mit Leben füllen und unseren
ökologischen Fußabdruck ver-
kleinern. Von daher ist es nur

logisch und konsequent, dass
wir uns dieser Initiative ange-
schlossen haben.“
Bundesminister Dr. Gerd
Müller hatte das von seinem
Ministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) ins Leben ge-
rufene Bündnis im Bundestag
vor wenigen Tagen in Berlin so-
wie auf der Klimakonferenz in
Kattowitz vorgestellt. Ziel der
Allianz ist es, Klimaschutz und
nachhaltige Entwicklung mit-
einander zu verbinden.
Die Mitglieder streben an,
klimaneutral zu werden, in-
dem sie Emissionen vermei-
den, reduzieren und gegebe-
nenfalls durch Finanzierung
anderer Klimaschutzprojekte –
vor allem in Entwicklungs-
und Schwellenländern – kom-
pensieren.
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